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AKTUELLE NEWS 

Paderborn / Dienstag, 13. Juli 2010 
 

Thema: Gesellschaftsrecht, Zivilrecht 

Titel Widerruf eines Gesellschaftsbeitritts nach HaustürwiderrufsG 

In einer aktuellen Entscheidung hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass der Widerruf eines Gesellschaftsbeitritts nach 

dem HaustürwiderrufsG mitder Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft mit der EU-Richtlinie vereinbar  ist, 

Der Beklagte hat 1991 aufgrund von Verhandlungen, die in seiner Privatwohnung geführt worden sind, seinen Beitritt zu einem 

geschlossenen Immobilienfonds in Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) erklärt.  

In einem Vorprozess forderte die Klägerin als Geschäftsführerin der GbR vom Beklagten die Zahlung von Nachschüssen, die die 

Gesellschafterversammlung der GbR zur Beseitigung von Unterdeckungen beschlossen hatte. Im Laufe des Verfahrens hat der 

Beklagte seine Mitgliedschaft in der GbR fristlos gekündigt und die Beitrittserklärung nach § 3 HWiG (jetzt § 312 BGB) widerrufen. 

Die Klage ist im Vorprozess mit der Begründung abgewiesen worden, nach wirksamer Kündigung des Gesellschaftsbeitritts durch 

den Beklagten bestünden zwischen den Parteien nur noch Ansprüche nach den Grundsätzen der fehlerhaften Gesellschaft. Die 

Nachschussforderung sei daher nicht mehr selbständig einklagbar, sondern sie sei als unselbständiger Rechnungsposten in die zu 

erstellende Auseinandersetzungsrechnung einzustellen.  

Die Klägerin hat dieser Rechtsansicht des Berufungsgerichts im Vorprozess Rechnung getragen und eine 

Auseinandersetzungsrechnung erstellt, die ein negatives Auseinandersetzungs-"Guthaben" des Beklagten – d.h. einen Anspruch 

der Gesellschaft gegen den Beklagten auf Verlustdeckung nach § 739 BGB - ausweist.  

Der Beklagte betreibt gegen die Klägerin die Zwangsvollstreckung aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss des Vorprozesses. Die 

Klägerin hat mit ihrer Forderung gegen den Beklagten auf Zahlung dieses Anspruchs auf Verlustdeckung die Aufrechnung 

gegen die Forderung aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss erklärt und im vorliegenden Rechtsstreit Vollstreckungsgegenklage 

erhoben. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat sie auf die Berufung des Beklagten 

abgewiesen.  

Hiergegen richtet sich die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Klägerin.  

Der für das Gesellschaftsrecht zuständige II. Zivilsenat hat ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG an den EuGH 

gerichtet (II ZR 292/06, ZIP 2008,1018). Der EuGH hat entschieden, dass die Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 

1985 betreffend den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 

(Haustürgeschäfte-RL) grundsätzlich auf den Beitritt zu einer Personengesellschaft anwendbar ist, wenn der Zweck eines solchen 

Beitritts vorrangig nicht darin besteht, Mitglied dieser Gesellschaft zu werden, sondern Kapital anzulegen. Zugleich stehe Art. 5 

Abs. 2 der Richtlinie einer Rückabwicklung eines wirksam widerrufenen Gesellschaftsbeitritts nach den Grundsätzen der im 

deutschen Recht anerkannten Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft nicht entgegen, auch wenn dadurch der Verbraucher 

möglicherweise weniger als den Wert seiner Einlage zurückerhalte oder sich am Verlust des Fonds beteiligen müsse (Urt. v. 15. 

April 2010 – C-215/08, DStR 2010, 878). Nach dem Urteil des EuGH bleibt daher die Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft 

anwendbar.  

Der II. Zivilsenat hat auf die Schlussverhandlung heute die landgerichtliche Entscheidung wiederhergestellt. Der Klägerin steht 

gegen den Beklagten ein Anspruch auf Verlustausgleich auch dann zu, wenn der Beklagte seinen Beitritt zu dem geschlossenen 

Immobilienfonds wirksam nach § 3 HWiG (jetzt § 312 BGB) widerrufen hat. Die Klägerin konnte mit diesem Anspruch gegen die 

Kostenforderung aufrechnen, so dass die Vollstreckungsgegenklage begründet ist.  

Quelle: 
II ZR 292/06 – Urteil vom 12. Juli 2010; Vorinstanzen: LG München I – 34 O 16095/05 – Entscheidung vom 25. April 2006 

OLG München – 8 U 3479/06 – Entscheidung vom 23. November 2006  
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Weitere aktuelle Nachrichten aus dem juristischen und rechtlichen Bereich finden Sie auf unserem kanzleieigenen 

Rechtsanwaltsblog hier klicken ... 

http://www.warm-wirtschaftsrecht.de/
http://rechtsanwaltpaderborn.wordpress.com/
http://www.warm-wirtschaftsrecht.de
http://www.warm-wirtschaftsrecht.de
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Haben Sie Rückfragen oder Anregungen? 

Dann senden Sie Ihre Fragen an newsletter [AT] warm-wirtschaftsrecht.de oder rufen Sie uns an Paderborn 0 52 51 / 14 25 80! 

Wir versprechen, dass wir uns zeitnah um Ihr Anliegen kümmern!  

Kurzvorstellung unserer Kanzlei 

Unsere Kanzlei hat ihre Schwerpunkte im Privat- und Wirtschaftsrecht auf der Schnittstelle Recht, Wirtschaft, Steuern. 

Mit dieser Spezialisierung betreuen wir mittelständische Unternehmen und Dienstleister aus allen Branchen und Rechtsformen 

sowie Privatpersonen. 

Dabei ist die individuelle Betreuung unserer Mandanten eines unserer wichtigsten Anliegen. 

Unser Angebot richtet sich an mittelständische Unternehmen sowie Privatpersonen aus dem Einzugsgebiet Hochstift, 

Paderborner Land, nördliches Sauerland, Nordhessen, Ostwestfalen und Lippe. Darüber hinaus sind wir auch bundesweit tätig. 

Hierbei unterstützt uns eine kanzleieigene moderne Technologie. 

Durch eine gute Erreichbarkeit, eine umgehende Bearbeitung Ihrer Anliegen und durch rechtlich fundierte Praxislösungen trägt 

unsere Kanzlei den Bedürfnissen ihrer Mandanten Rechnung. 

Wir streben langfristige Beziehungen zu unseren Mandanten und Partnern an, die auf Qualität, Vertrauen und Verlässlichkeit 

beruhen. 

Konzept unserer Kanzlei 

 Spezialkanzlei für wirtschaftsrechtliche Fragestellungen 

 Schwerpunkte im Privat- und Wirtschaftsrecht auf der Schnittstelle Recht, Wirtschaft, Steuern 

 Mandanten: Mittelständische Unternehmen und Dienstleister aus allen Branchen und Rechtsformen sowie 

Privatpersonen 

 Individuelle Betreuung unserer Mandanten 

 Kanzleieigene moderne Technologie 

 Gute Erreichbarkeit  

 Langfristige Beziehungen zu unseren Mandanten und Partnern 

 Qualität, Vertrauen und Verlässlichkeit  
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